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Zielvorstellungen der Nutzergruppen im Donauried

Torfstich nach Entbuschung im FFH-Gebiet Donaumoos

Schlussfolgerungen

Das Projekt hat insbesondere 
gezeigt, dass nur ein gemein-
sames Miteinander der beteiligten  
Nutzergruppen zum Erfolg füh-
ren kann. Entscheidungen und 
Festlegungen sind grundsätzlich 
im breitmöglichsten Konsens zu 
treffen. Dies bedeutet auch, dass 
die Nutzer die Existenz und die 
Ansprüche anderer Nutzer im 
Gebiet als berechtigt anerkennen. 
Das entwickelte Bewertungsver-
fahren trägt durch seine Transpa-
renz und weitgehende Objektivität 
der Eingangsdaten zur Akzeptanz 
der Berechnungsergebnisse bei.

Für die Ermittlung der naturschutzfachlichen 
Zielgrößen war insbesondere die Zusammen
arbeit mit den lokalen Naturschutzverbänden 
(Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donau
moos e. V.) von zentraler Bedeutung. Auf der 

Grundlage der BfN-Standardbiotoptypenliste 
wurden gemeinsam die Grenzflurabstände für 
die naturschutzbedeutsamen Kernbereiche fest-
gelegt.
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Ein erfolgreiches Management der Natura 2000-
Gebiete mit bestehenden Nutzungen braucht das 
Verständnis und die Mitarbeit der Wirtschaft, 
der Landnutzer und der Bevölkerung vor Ort. 
Die gegenseitige Akzeptanz von Landnutzern 
und Naturschutz sowie Verständnis für die je-
weiligen Positionen des Gegenübers bilden 
hierfür eine wesentliche Grundlage. In Zusam-
menarbeit mit den Nutzergruppen Rohstoff-
abbau, Militär, Wasserstraßen und Grundwas-
sernutzung kristallisierten sich im Rahmen der 
Recherchen und der durchgeführten Workshops 
folgende Erfolgsfaktoren für die Kooperation in 
Natura 2000-Gebieten heraus: 

1. Leitbilder und Unternehmensphilosophie 
Naturschutzfachliche Leitbilder sind ein wich-
tiges Hilfsmittel zur Verdeutlichung der Ziele 
des Naturschutzes. Essentiell sind die Erhal-
tungs- und Entwicklungsziele für Natura 2000-
Gebiete sowie der Schutz der artenschutz-
rechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten. 
Darüber hinaus sind ggf. weitere Schutzziele für 
gefährdete Arten und Lebensräume zu berück-
sichtigen. 
Auch die beteiligten Nutzer müssen sich ihrer 
Position sowie der Wirkungen auf die Natur be-
wusst sein, die durch ihre Nutzung verursacht 
werden. Eine nachhaltige Unternehmensphilo-
sophie, die wirtschaftlichen Erfolg mit der För-
derung ökologischer und sozialer Aspekte zum 
Wohle der Region verbindet, fördert eine kons-
truktive Zusammenarbeit mit dem Naturschutz 
sowie weiteren Beteiligten.
Beispiel: Unternehmen wie die Oberhessischen 
Versorgungsbetriebe AG oder die Röhrig granit 
GmbH streben an, Ziele des Naturschutzes bei 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit möglichst weit-
gehend zu berücksichtigen. 

2. Regelmäßiger Informationsaustausch
Ein regelmäßiger umfassender Informationsaus-
tausch von Beginn an ist Grundlage für eine gut 

funktionierende und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Möglichkeiten, Bedingungen und 
Grenzen der Zusammenarbeit sollten von bei-
den Seiten klargestellt werden. Dazu gehören 
auch eine klare Definition der jeweiligen Ziele 
der Beteiligten, das Aufzeigen von Möglich-
keiten ihrer Umsetzung sowie eine Klärung des 
Verhältnisses von Schutz und Nutzung durch 
beide Seiten im jeweiligen regionalen Kontext. 
Die Basis der Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten müssen unabhängig erstellte Expertisen und 
weitestgehend vollständige Grundlagendaten 
sein, die von allen Beteiligten anerkannt wer-
den.
Beispiel: Mit Hilfe von Informationssystemen, 
wie sie bei der Wassergewinnung am Vogels-
berg genutzt werden, können regelmäßig ge-
wonnene Daten zur Grundwasserentnahme auf-
bereitet und mit den beteiligten Behörden und 
Verbänden diskutiert werden.

3. Umfassende Beteiligung
Alle Akteure und Interessensgruppen (auch 
Bürgerinitiativen und Verbände) im jeweiligen 
Natura 2000-Gebiet sollten an Besprechungen 
und Abstimmungsverfahren angemessen betei-
ligt werden. Die Bildung von Projekt-Teams, 
Arbeitsgruppen oder Beiräten mit umfassendem 
Sachverstand der unterschiedlichen Fachrich-
tungen wie z. B. Ingenieurwissenschaften, 
Recht, Verwaltung, Wirtschaft und Naturschutz, 
schafft die Basis für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit und wird beim Management der Na-
tura 2000-Gebieten zunehmend praktiziert. Alle 
Beteiligten sollten die Bereitschaft mitbringen 
„mit- und voneinander zu lernen“. Eine sachbe-
zogene Moderation oder Mediation kann dazu 
beitragen in Diskussionen und Verfahrensabläu-
fen Emotionen auf die Sachebene zu ziehen und 
einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen 
herzustellen.
Beispiel: Die verschiedenen Nutzungsansprü-
che hinsichtlich der Grundwassernutzung im 

Erfolgsfaktoren: Naturschutz und Nutzer im Schutzgebietssystem 
Natura 2000 – Wege zu einer erfolgreichen Kooperation 
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Donauried konnten durch umfassende Beteili-
gungsverfahren entflochten werden. Dadurch 
ließen sich lang zurückreichende Konflikte aller 
Interessensgruppen mindern und die Nutzungen 
Trinkwassergewinnung, Landwirtschaft sowie 
der Naturschutz optimieren.

4.	 Klare Zuständigkeiten und fachliche Kom-
petenz von Ansprechpartnern 

Klare Zuständigkeiten und eine hohe fachliche 
und soziale Kompetenz von Ansprechpartnern 
auf Nutzer- und Naturschutzseite sind für eine 
fachkundige und entgegenkommende Diskus-
sion und eine enge Zusammenarbeit unent-
behrlich. Bei der dauerhaften fachspezifischen 
Begleitung gemeinsamer Projekte sollte eine 
möglichst hohe Kontinuität bei den beteiligten 
Personen angestrebt werden. 

5.	 Verhandlungsbereitschaft, Kompromissbe-
reitschaft und gemeinsame Lösungen 

Die Bereitschaft zu Verhandlungen muss grund-
sätzlich auf beiden Seiten (Nutzer und Natur-
schutz) gewährleistet sein. Gemeinsam getrof-
fene Entscheidungen und geplante Maßnahmen 
haben meist einen größeren Erfolg in der Um-
setzung, als von einer Interessensgruppe allein 
verfolgte Lösungen. Zusammenarbeit und Part-
nerschaft bringen auch eine geteilte Verantwor-
tung mit sich. Die Bereitschaft Kompromisse zu 
schließen, aber auch Grenzen von Kompromiss-
möglichkeiten zu akzeptieren, muss von allen 
beteiligten Partnern aufgebracht werden. Dies 
kann sowohl Zwänge, die sich z. B. aus betrieb-
lichen Abläufen eines Unternehmens ergeben, 
betreffen, als auch grundlegende Zielsetzungen 
des Naturschutzes, die nicht verhandelbar sind. 
Hierzu zählen insbesondere die Erhaltungsziele 
der Natura 2000-Gebiete. 

6. Vertragliche Vereinbarungen
Vertragliche Vereinbarungen können ein geeig-
netes Instrument sein, um die Zusammenarbeit 
zwischen Nutzern und Naturschutz beim Ge-
bietsmanagement auf eine sichere und langfris-
tig wirksame Grundlage zu stellen. 
Beispiel: Die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit auf den militärisch ge-
nutzten Flächen in den Bundesländern Bayern, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein wurden 
durch vertragliche Vereinbarungen zwischen 
den Umweltministerien der Länder und dem 
Verteidigungsministerium geschaffen. 

7. Neue Entwicklungen und Innovationen
Alle Beteiligten sollten offen sein für neue Lö-
sungsansätze und Innovationen. Dies betrifft 
sowohl die Fortschreibung der Natura 2000 
Managementplanung, z. B. aufgrund neuer Er-
kenntnisse/ Erfordernisse beim Schutz der Ar-
ten und Lebensräume, als auch die Umsetzung 
innovativer Bewirtschaftungsmethoden in enger 
Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Planern. 
Beispiel: Bei der Instandhaltung von Buh-
nenfeldern werden an Elbe und Donau neue 
Bauweisen erprobt (Buhnen mit Durchlassöff-
nungen, gebogene oder winkelige Buhnen), um 
eine dynamischere Entwicklung der Buhnen-
felder zu ermöglichen. 

8. Öffentlichkeitsarbeit
Erfolge bei der Umsetzung von naturschutzfach-
lichen Maßnahmen sollten in der Öffentlichkeit 
dargestellt werden. Insbesondere bei Projekten 
mit langer Laufzeit können auch einzelne Teiler-
folge kommuniziert werden. Die erfolgreiche 
Umsetzung von Naturschutzprojekten dient da-
bei nicht nur der Steigerung der Akzeptanz des 
Schutzgebietssystems Natura 2000, sondern 
stellt auch für die beteiligten Unternehmen eine 
Chance für eine positive Imagewerbung dar. 

9. Vorsorge treffen und pro-aktiv handeln
Das Management von Natura 2000 wie auch 
die Kooperation mit den Nutzern sollten sich an 
den Prinzipien der Frühzeitigkeit und Vorsorge  
orientieren. Natura 2000 und die Kenntnis der 
Vorkommen der Lebensraumtypen und Arten 
in den Gebieten ermöglichen eine vorausschau-
ende Planung, Erfolgskontrollen der durchge-
führten Maßnahmen und ggf. eine Anpassung 
des Managements. Somit kann möglichen Kon
flikten zwischen Nutzung und Naturschutz früh-
zeitig begegnet werden. 
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Glossar 

Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse

Tier- und Pflanzenarten, die innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets 
in der Europäischen Union bedroht, potentiell bedroht, selten oder endemisch 
sind. Diese Arten sind in den Anhängen II, IV und V der  FFH-Richtlinie 
aufgeführt. 

BB-Plan Benutzungs- und Bodenbedeckungsplan; Planungsinstrument der Bundeswehr 
für die militärische Nutzung und Landschaftsgestaltung auf den Übungsplätzen.

Biodiversität Auch biologische Vielfalt; bezeichnet gemäß dem „Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt“ (CBD) die Vielfalt der Arten, die genetische Vielfalt so-
wie die Vielfalt von Lebensräumen und Ökosystemen auf der Erde.

Biosphärenreservat Biosphärenreservate sind Schutzgebiete, die 1. großräumig und für bestimmte 
Landschaftstypen charakteristisch sind, 2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets 
die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im Übrigen überwiegend eines 
Landschaftsschutzgebiets erfüllen, 3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung 
oder Wiederherstellung einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten 
Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, 
dienen und 4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter 
besonders schonenden Wirtschaftsweisen dienen.

Bundesamt für Naturschutz 
(BfN)

Fachbehörde des Bundes für Naturschutz. Aufgaben, u. a. naturschutzfachliche 
und technische Koordination für die Umsetzung der  FFH-Richtlinie. 

dystroph Bezeichnung für meist braune, huminsäurereiche Gewässer, oft im Kontakt zu 
Torfkörpern.

Erosion Durch fließendes Wasser, Eis und Wind verursachte Abtragung von Boden 
oder Gestein an der Erdoberfläche.

FFH-Gebiet Schutzgebiet des Netzes Natura 2000 nach der  FFH-Richtlinie: Die Gebiete 
werden in einem Meldeverfahren zunächst als Gebiete gemeinschaftlicher Be-
deutung ausgewählt und müssen danach als Besondere Schutzgebiete (BSG) als 
nationale Schutzgebiete ausgewiesen werden.

FFH-Richtlinie (FFH-RL) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 2006/105/EG) zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

FFH-Verträglichkeitsprüfung Nach der  FFH-Richtlinie (Art. 6, Abs. 3 und 4) festgelegte Prüfung von Plä-
nen und Projekten in Bezug auf ihre möglichen Auswirkungen auf Schutzgebie-
te und Schutzobjekte ( Lebensraumtypen, Arten) der FFH-Richtlinie und der 
 Vogelschutzrichtlinie.

Furkation Verzweigungen im Flusslauf in zwei oder mehrere Arme werden als Furkation 
bezeichnet. 

Geografisches Informationssy-
stem (GIS)

Ein GIS ist ein rechnergestütztes Informationssystem, das aus Hardware, Soft-
ware, Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene 
Daten digital erfasst, gespeichert, modelliert und analysiert werden.

günstiger Erhaltungszustand Bewertung eines natürlichen Lebensraums. Sein Erhaltungszustand ist günstig, 
wenn langfristig a) sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, 
die er in diesem Gebiet einnimmt, zumindest beständig sind und b) für seinen 
langfristigen Fortbestand notwendige Strukturen und spezifischen Funktionen 
bestehen werden und c) der Erhaltungszustand seiner charakteristischen Arten 
günstig ist. 
Bewertung einer wildlebenden Art. Sein Erhaltungszustand ist günstig, wenn 
langfristig a) anzunehmen ist, dass sie ein lebensfähiges Element ihres natür-
lichen Lebensraumes bilden wird oder bleibt, und b) ihr natürliches Verbrei-
tungsgebiet nicht abnehmen wird und c) ein genügend großer Lebensraum für 
das Überleben ihrer Populationen vorhanden sein wird.

Grundwasserrichtlinie Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Ver-
schlechterung.
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Internationale Kommission 
zum Schutz der Donau (IKSD)

Die Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) ist eine Interna-
tionale Organisation mit Sitz in Wien (Österreich), bestehend aus 13 kooperie-
renden Staaten und der Europäischen Union (gegründet 1998). Das erklärte Ziel 
der IKSD ist die Umsetzung des Donauschutzübereinkommens und die Umset-
zung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Internationale Kommission 
zum Schutz der Elbe (IKSE)

Die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe wurde am 8. Oktober 
1990 in Magdeburg gegründet. Die Grundlage für die Schaffung der IKSE war 
die am selben Tag unterzeichnete völkerrechtliche „Vereinbarung über die In-
ternationale Kommission zum Schutz der Elbe“, die von der Bundesrepublik 
Deutschland, der Europäischen Union (Vertragspartei nur bis 30.04.2004) und 
der Tschechischen Republik unterzeichnet wurde.

Kolk Eine durch  Erosion entstandene Vertiefung (so genannte Auskolkung) in der 
Sohle oder der Uferwand eines Fließgewässers.

Lebensraumtypen (LRT) Bestimmte nach Anhang I der  FFH-Richtlinie im Schutzgebietssystem  
Natura 2000 geschützte Biotoptypen oder Biotopkomplexe von gemeinschaftli-
cher Bedeutung.

LIFE Ehemaliger Fördertitel des Natur- und Umweltschutzes der Europäischen Uni-
on. Eine der vorrangigen Aufgaben ist die finanzielle Unterstützung der Umset-
zung von  Natura 2000. Heute ersetzt durch LIFE +. 

Managementplan/Bewirtschaf-
tungsplan

Nach  FFH-Richtlinie (Art. 6 Abs. 1) spezieller Plan für Natura 2000-Gebie-
te, der die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen für die jeweiligen Schutzgüter 
( Lebensraumtypen, Arten) bestimmt.

Monitoring Nach  FFH-Richtlinie (Art.11) geltende Regelung zur flächendeckenden, 
allgemeinen Überwachung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen des 
Anhang I und der Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie. Die Monitoring-Er-
gebnisse sind Teil der nationalen Berichte alle sechs Jahre (Art. 17 FFH-RL).

Natura 2000 Europaweites kohärentes Schutzgebietssystem aus den  FFH-Gebieten und 
den  Vogelschutzgebieten.

oligotroph Bezeichnung für „nährstoffarm“.
Richtlinie Eine von zwei Varianten des EU-Rechts. Zweite Variante: Verordnung.
Sedimentation Ablagerung von Stoffen, die an anderer Stelle abgetragen wurden oder von 

pflanzlichen und/oder tierischen Organismen abgeschieden wurden.
Sukzession Zeitliche Abfolge von Biotopen, Vegetationseinheiten oder Lebensgemein-

schaften durch natürliche Entwicklung. 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP)

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein gesetzlich vorgesehenes, systemati-
sches Prüfungsverfahren, mit dem die unmittelbaren und mittelbaren Auswir-
kungen von Vorhaben bestimmten Ausmaßes auf die Umwelt im Vorfeld der 
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens festgestellt, beschrieben und 
bewertet werden. 

Vogelschutzgebiet Nach  Vogelschutzrichtlinie (Art. 4 (1) und (2)) ausgewiesenes, besonderes 
Schutzgebiet (BSG) für Vogelarten des Anhangs I bzw. gefährdete Zugvogelar-
ten und ihre Lebensräume.

Vogelschutzrichtlinie 
(VSchRL)

Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten und 
ihrer Lebensräume (zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG).

Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL)

Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

xerotherm Bezeichnung für „trockenwarm“.
xylobiont Bezeichnung für „im Holz lebend“.
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Abkürzungen

 Hinweispfeile kennzeichnen Begriffe, die im Glossar erläutert werden

AGeoBw Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr
BImA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BKR Bundesverband Keramische Rohstoffe e.V.
BfN  Bundesamt für Naturschutz
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMF Bundesministerium der Finanzen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMVg Bundesministerium der Verteidigung
BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 
Bw Bundeswehr
BwDLZ Bundeswehrdienstleistungszentrum
EU Europäische Union
GIS  Geografisches Informations-System 
IKSD   Internationale Kommission zum Schutz der Donau
IKSE  Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
INRMP Integrated Natural Resources Management Plan (integrierter Managementplan für 

natürliche Ressourcen)
LRT  Lebensraumtyp(en) 
LUWG Landesamt für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
LW Landeswasserversorgung
LWG Landeswassergesetz
MUFV Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.
NEPA National Environmental Policy Act (U.S. amerikanisches Umweltschutzgesetz)
ONB Obere Naturschutzbehörde
OVAG Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
RP Regierungspräsidium
SGD Struktur- und Genehmigungsbehörde
STAU Staatliches Amt für Umweltschutz
TES Threatened and Endangered Species (bedrohte und gefährdete Arten)
TrÜbPl Truppenübungsplatz
UVP  Umweltverträglichkeitsprüfung 
UNB Untere Naturschutzbehörde
WBV Wehrbereichsverwaltung, 
WSA Wasser- und Schifffahrtsamt
WSD Wasser- und Schifffahrtsdirektion
WRRL  Wasserrahmenrichtlinie 
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